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Liechtenstein war das erste kontinentaleuropäische Land, das ein eigenständiges 
Trustrecht in seine Rechtsordnung einführte. Bereits seit 1926 wurden die Bestim-
mungen zum Trustrecht in das liechtensteinische Personen- und Gesellschafts-
recht aufgenommen. Liechtenstein blickt daher auf eine jahrzehntelange Erfah-
rung mit dem Trust zurück. Dennoch bereitet das liechtensteinische Trustrecht in 
der Praxis immer wieder Schwierigkeiten. Tatsache ist, dass das aus dem angel-
sächsischen Raum stammende Konzept des Trusts für die in kontinentaleuropäi-
schen Rechtsordnungen geschulten Rechtsanwender nicht leicht verständlich ist.

Ziel dieses Handbuches ist es, die dringendsten Fragen zum liechtensteinischen
Trustrecht praxisnah zu beantworten. Experten und Praktiker aus Liechtenstein 
und der Schweiz geben einen Überblick über die Grundzüge des Trusts, seine Ein-
satzmöglichkeiten, seine Vorteile gegenüber anderen Strukturen (Stichwort: Asset 
Protection) sowie über die Rechte und Pflichten der Trustbeteiligten. Die steuer-
liche Behandlung des Trusts wird ebenso beleuchtet wie die Rolle des Aufsichts-
gerichts. Das Praxishandbuch blickt aber auch über Liechtenstein hinaus und ana-
lysiert, wie der Trust aus Schweizer Perspektive gesehen wird, wie der Trust unter 
AIA und CRS behandelt wird und wie es um seine internationale Anerkennung be-
stellt ist. Abschliessend werden noch die wichtigsten Fragen beantwortet, die sich 

im Zusammenhang mit dem Handelsregister stellen.

Zahlreiche Praxistipps erleichtern die tägliche 
Arbeit mit dem Trust.
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Einsatzmöglichkeiten, seine Vorteile gegenüber anderen Strukturen (Stichwort: 
Asset Protection) sowie über die Rechte und Pflichten der Trustbeteiligten. Die 
steuerliche Behandlung des Trusts wird ebenso beleuchtet wie die Rolle des 
Aufsichtsgerichts.

Das Praxishandbuch blickt aber auch über Liechtenstein hinaus und analysiert,
wie der Trust aus Schweizer Perspektive gesehen wird, wie der Trust unter
AIA und CRS behandelt wird und wie es um seine internationale Anerkennung 
bestellt ist. Abschliessend werden noch die wichtigsten Fragen beantwortet, die 
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Zahlreiche Praxistipps erleichtern die tägliche Arbeit mit dem Trust.



 Liechtensteinisches
 Trustrecht
 Praxishandbuch

	  GASSER (Hrsg.)  �



4

 Impressum 
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über 
http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten, insbes. das Recht der Vervielfältigung, der Verbrei-
tung und der Übersetzung. Das Werk oder Teile davon dürfen ausser in den 
gesetzlich vorgesehenen Fällen ohne schriftliche Genehmigung des Verlags 
weder in irgendeiner Form reproduziert (z.B. fotokopiert) noch elektronisch 
 gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Gesamtherstellung:
Stämpfli Verlag AG, Bern

E-Book  ISBN 978-3-7272-8907-1

© Stämpfli Verlag AG Bern · 2020, ISBN 978-3-7272-8906-4 
© MANZ Verlag Wien · 2020, ISBN 978-3-214-17881-9 
© Verlag C.H.Beck München · 2020, ISBN 978-3-406-75046-5 

Dieses Werk ist in unserem Buchshop unter
www.staempflishop.com erhältlich

Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. 
Jede Form der Weitergabe an Dritte 
(entgeltlich oder unentgeltlich) ist untersagt.  
Die Datei enthält ein verstecktes 
Wasserzeichen, in dem die Daten des 
Downloads hinterlegt sind.

www.staempflishop.com


5

Vorwort 

Der legendäre Jurist und damalige Präsident des FL Obersten Gerichtshofes 
Prof. Dr. Franz Gschnitzer schrieb 1963 unter der Überschrift «Lebensrecht und 
Rechtsleben des Kleinstaates»:

«...[Fachleute] benötigen Hilfsmittel, und zwar nicht nur die Gesetzestexte, sondern 
auch Bearbeitungen in der Form von Einzeluntersuchungen (Monographien), Kom-
mentaren, Systemen, Lehrbüchern, Zeitschriften, Entscheidungssammlungen. Eins 
greift ins andere. Wissenschaftliche Durchdringung des Rechtsstoffes ist nicht nur für 
die Ausbildung der Juristen notwendig, sie ist auch unerlässliche Voraussetzung sowohl 
für die Schaffung guter Gesetze wie für die Auslegung und Anwendung. Das beste 
Gesetz ist machtlos gegen eine unvernünftige Praxis, Lehre und Praxis stehen wie-
der in einer fruchtbaren Spannung zueinander: die Richtigkeit einer Lehre muss sich 
erst in der Praxis erproben, die Praxis aus der Lehre Anregungen schöpfen und ihrer-
seits wieder die Lehre befruchten. So entfaltet sich ein gesundes Rechtsleben aus der 
Wechselwirkung von Antriebskräften und Hemmungen. Es ist nun nicht so, dass diese 
Aufgaben im Verhältnis zur Grösse des Staates wachsen und proportional mit seiner 
Kleinheit abnehmen. […] Der Kreis der hierfür in Betracht kommenden Fachleuchte 
ist im Kleinstaat an sich nicht gross. Besonders die Zahl derer, die ein Fach wissen-
schaftlich bearbeiten, ist sehr gering. Was ist die Folge? Dass die wissenschaftliche Lite-
ratur spärlich wird. Sie setzt dort zuerst aus, wo der Grund gelegt werden müsste: bei 
den Monographien. Denn die wissenschaftlich Befähigten vermögen kaum den Anfor-
derungen des Tages zu genügen, mit dem nötigen Apparat versehene Gesetzesausgaben 
zu besorgen, die grossen Kommentare für die Gesetzesbücher gemeinsam zu bearbei-
ten, Systeme und Lehrbücher zu verfassen. Eine weitere Folge des Mangels an Kräften 
ist, dass diese grossen Arbeiten nur langsam voranschreiten oder bleiben.»1

Die Autoren dieses Handbuches stehen mitten im liechtensteinischen «Rechts-
leben», und die meisten von uns sind weniger akademische Fachleute als viel-
mehr Praktiker, deren tägliche Arbeit mit dem liechtensteinischen Trust zum 
Wunsch führte, ein «System und Lehrbuch» zu schreiben, wohl ganz im Sinne 
Franz Gschnitzers. Ihnen sei Dank für die hervorragenden Beiträge und Arbei-
ten zum liechtensteinischen Trust. Ein besonderer Dank gebührt meinem 
Freund und Kanzleipartner René Saurer, der dafür sorgte, dass diese Arbeiten 
entgegen allgemeinen Erwartungen schnell voranschritten.

1	 Gschnitzer, Lebensrecht und Rechtsleben des Kleinstaats, in Gedächtnisschrift Ludwig Marxer, hrsg. 

v. Goop, 1963, S. 19 (24 ff.), abgedruckt auch bei Barta/Kohlegger/Stadelmayer, Franz Gschnitzer Lese-

buch2, 2013, S. 1096 f.
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Sicher, unsere Bibliotheken enthalten viel mehr zum liechtensteinischen Recht 
als noch im Jahr 1963, aber die Anzahl der Bücher zum liechtensteinischen Trust 
ist noch immer «spärlich». Zugleich will dieses Handbuch als Schnittstelle zwi-
schen «Praxis und Lehre» dem Trust auch in der Literatur jenen Stellenwert ver-
schaffen, den er in der gelebten Treuhandpraxis seit vielen Jahren längst hat: 
Neben Stiftungen und Anstalten ist es der Trust (Treuhänderschaft), der sich 
bei Kunden aus aller Welt grösster Beliebtheit erfreut. Viele rechtliche Fragen 
sind inzwischen von Lehre und Rechtsprechung gelöst, aber eine umfassende 
«wissenschaftliche Bearbeitung» zwang sich auf und hatte zum Ziel, den Trust 
als eigenständige und meisterhafte Rechtsschöpfung liechtensteinischer Prä-
gung aus bald 100 Jahren gelebter Rechtspraxis zu erklären und systematisch 
zu erforschen.

«Like an elephant, a trust is difficult to describe but easy to recognize.»2 Tatsächlich 
fällt es nicht leicht, ein Rechtsgebilde zu erklären, das sich in England zu Zei-
ten der Kreuzzüge im 11. und 12. Jahrhundert herausbildete. Liechtenstein hat 
bereits 1926 als damals erstes kontinentaleuropäisches Land ein eigenständi-
ges Trustrecht geschaffen, das in relativ wenigen Bestimmungen, die bis heute 
praktisch unverändert gelten, die Brücke schlägt zum Common-Law-Vorbild. 
Dort liegt aber auch eine nicht versiegen wollende Quelle der Rechtsfindung 
und -fortentwicklung: Denn Liechtenstein übernahm zwar als «Civil Law Juris-
diction» – mit römisch-rechtlich und napoleonisch geprägten Kodifikationen 
statt über Jahrhunderte hinweg tradiertem Richter- und Billigkeitsrecht – den 
angelsächsischen Trust, nicht aber die sonstigen Grundsätze und Rechtstra-
ditionen des englischen Rechts. Das führt zu Bruchstellen und Dissonanzen – 
eine anspruchsvolle Herausforderung für jeden Juristen in «Lehre und Praxis».

War es vielleicht etwas vermessen, die «grösste Errungenschaft und Erfindung der 
englischen Rechtsgeschichte»3 in Liechtenstein 1926 nachzubilden? Der geneigte 
Leser mag sich sein eigenes Urteil bilden, aber wir finden nicht: Aus heuti-
ger Sicht war es eine beachtliche Leistung eines damals bäuerlich geprägten 
und armen Kleinstaats, der sich offenkundig anschickte, einen Finanzplatz zu 
schaffen, mit vielen kreativen und flexiblen Rechtsformen, frei nach Gschnit-
zer sicherlich «eine Wechselwirkung von Antriebskräften und Hemmungen». 
Ein Staat, der auch nicht davor zurückschreckte, den englischen Trust und 
wenig später das Treuunternehmen – einen dem Trust ähnlichen Sondertyp mit 
eigener Rechtspersönlichkeit und massgeschneidert nach dem Massachusetts 
«Business Trust» – ins «Rennen zu schicken». Der liechtensteinische Trust ist 
damit ein in Europa seltenes – und, wie wir meinen, auch äusserst edles – Stück 

2	 Hayton, Principles of European Trust Law, in Law of Business and Finance I, hrsg. v. Hayton / Kormann /  

Verhagen, 1999, XIII.

3	 Maitland, Selected Historical Essays, 1962, S. 277.
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im Werkzeugkasten für all jene, die rechtschaffen erwirtschaftetes Vermögen 
mit einem nachhaltigen Zweck verbinden und verselbständigen wollen, nach 
Gutdünken auch über viele Generationen hinweg.

Ist das Trustrecht in seiner heutigen Form noch zeitgemäss? Was der Gesetz-
geber von 1926 in nur 34 Bestimmungen zusammenfasste, hätte bereits vor 
einigen Jahren einer umfassenden Revision unterzogen werden sollen. Dass es 
dazu bislang nicht kam, überrascht umso mehr, als Rechtsprechung und Lehre 
nicht mit Kritik geizten und den Gesetzgeber auf den Plan riefen, v.a. bei der 
Stärkung der Begünstigtenrechte und der «Trust Governance». Im Februar 2019 
trat die Regierung des Fürstentums Liechtenstein mit ihrer Finanzplatzstrate-
gie an die Öffentlichkeit und kündigte u.a. an, die «Überprüfung des Trust-
rechts» einleiten zu wollen. Dabei überprüft die Regierung «den Rechtsrahmen 
für liechtensteinische Gesellschaftsformen mit dem Ziel, die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit und Anerkennung zu verbessern»: «Um die Ausgewogenheit des Systems 
unter den heute herrschenden Rahmenbedingungen weiter zu stärken, muss die Tätig-
keit von liechtensteinischen Stiftungen und vergleichbaren Rechtsformen gegenüber 
den Behörden und den Berechtigten transparent und nachvollziehbar sein. Die Ein-
sichts-, Informations- und Parteirechte werden, wo notwendig, verbessert. Die Kom-
petenzen der Aufsichtsorgane zur Durchsetzung von Massnahmen sind zu stärken.»4 

Demnächst dürfte die Regierung dieses Projekt zur «Überprüfung des Trust-
rechts» in Angriff nehmen.

Dieses Handbuch will Einsichten bieten in das herrschende Recht, aber auch 
Wege aufzeigen, wohin eine sorgfältige, nachhaltige und vernünftige Anpas-
sung und Verbesserung der aktuellen Rechtslage führen könnte. Möge dieses 
Buch im Kleinstaat, der nachgerade mit dem Trustrecht in der weiten Welt von 
sich Reden machte, die «fruchtbare Spannung» zwischen Lehre, Praxis und 
Politik verstärken. Und möge es den politischen Kräften im Land gelingen, das 
Trustrecht dort massvoll anzupassen, wo es guttut, um dem liechtensteinischen 
Trust die gebührende Geltung, Anerkennung und Wirkung im In- und Ausland 
weiterhin zu verschaffen.

Vaduz, im Mai 2020� Dr. Johannes Gasser LL. M., TEP

4	 ‹https://www.regierung.li/media/attachments/Finanzplatzstrategie-fuer-Liechtenstein.pdf?t= 

637231415069087653› (besucht am 22.04.2020).
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§ 1	 Überblick 
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Quellenverzeichnis 

Die nachfolgend aufgeführten Publikationen werden mit dem Namen des Ver-
fassers oder der Verfasserin zitiert und gegebenenfalls mit dem in Klammern 
gesetzten Stichwort. Auf weiterführende, in diesem Verzeichnis nicht enthal-
tene Literatur wird in den Fussnoten an den einschlägigen Stellen verwiesen. 
Verweise innerhalb dieses Werks werden zitiert: Autor, § N.

Amt Für Statistik, Liechtenstein in Zahlen 2019.

Batliner Herbert, Die Treuhänderschaft einschliesslich das Treuunternehmen im Fürs-

tentum Liechtenstein, 1996.

Bauer D orthe C hristina, Vermögensverwaltung mittels Privatstiftungen und anderer 

Strukturen: eine rechtsvergleichende steuer- und zivilrechtliche Analyse am Beispiel 

von Deutschland, Österreich, Luxemburg und Liechtenstein, Baden-Baden 2013.

Biedermann Klaus, Die Treuhänderschaft des liechtensteinischen Rechts, dargestellt an 

ihrem Vorbild, dem Trust des Common Law. Unter Berücksichtigung des Gesetzes 

betreffend das Treuhandunternehmen, Bern 1981.
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Bösch Harald, Liechtensteinische Trustrezeption und Anwendungsbereich der Bestim-

mungen über die Treuhänderschaft – neue Erkenntnisse oder nur alter Wein in neu-

en Schläuchen? – Teil 1, LJZ 3/01, S. 42.

Bösch Harald, Trust und Fiduzia im Liechtensteinischen Recht, Jus & News 1997, Nr. 1, 

S. 12-56.

The Boston Consulting Group, Global Wealth 2019: Reigniting Radical Growth (2019), 

‹https://www.bcg.com/de-at/publications/2019/global-wealth-reigniting-radical-

growth.aspx› (besucht am 30.03.2020).

Cincelli R oman, Der Common Law Trust: Grundlagen, Rechtsvergleichende Entwick-

lung und Rezeptionsmöglichkeiten aus Sicht der Schweiz, Zürich, Basel, Genf 2017.

Credit Suisse Research Institute, Global wealth report (2019), ‹https://www.credit-suisse.com/

about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html› (besucht am 30.03.2020).

Liechtensteiner Volksblatt, Chance für Liechtenstein durch Onshoring, 19.6.2019, S. 19.

Moosmann Kurt, Der angelsächsische Trust und die liechtensteinische Treuhänderschaft 

unter besonderer Berücksichtigung des wirtschaftlich Begünstigten. Eine rechtsver-

gleichende Studie mit Erkenntnissen des Schweizer Treuhandrechts, Zürich 1999.

Schurr Francesco, Rechtliche Ausgestaltung und Anwendungsbereiche des Trusts in 

Liechtenstein, ZStV 2017, S. 1 (Schurr, ZStV 2017).

Schurr Francesco, Die Rechtsstellung der Begünstigten im liechtensteinischen Trust

recht, PSR 2011/5, S. 21 (Schurr, PSR 2011/5).

Schurr Francesco, Der Trust im Fürstentum Liechtenstein – Rechtsdogmatische und 

rechtsvergleichende Überlegungen in Altmeppen Holder/Fitz Hanns/Honsell Heinrich 

(Hrsg.), Festschrift für Günter H. Roth, S. 766 (Schurr, FS-Roth). 

Summer Markus, „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ – die Auskunftsrechte von Be-

günstigten im Liechtensteinischen Stiftungs- und Treuhandrecht, LJZ 2005, S. 36.

Wenaweser Stefan, Zur Rezeptionsfrage der Treuhänderschaft und ihrem Anwendungs-

bereich nach liechtensteinischem Recht, LJZ 1/01, S. 1, 14f.

I. Liechtenstein als Truststandort

Der liechtensteinische Finanzplatz ist seit jeher spezialisiert auf die Verwal-
tung privater Grossvermögen und steht im Wettbewerb mit anderen Vermö-
gensverwaltungsstandorten. Entscheidende Parameter der Standortwahl sind 
Rechtssicherheit, steuerrechtliche und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingun-
gen, Diskretion, Reputation und Qualität der Dienstleister sowie der Zugang 
zu spezifischen Finanzdienstleistungen. Grosse Privatvermögen werden selten 
unmittelbar gehalten und verwaltet. Die Errichtung eines Trusts kann die Effi-
zienz der Vermögensverwaltung steigern und erleichtert insbes. die Gestaltung 
der Governance und Nachfolgeplanung sowie die Asset Protection.1 Vor dem 

1	 Cincelli, S. 80 f.; Bauer, S. 33 f.

1
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Hintergrund des kontinuierlichen Wachstums privater Grossvermögen2 sowie 
dem aufgrund internationaler Steuerabkommen und Transparenzbestrebun-
gen zunehmenden Onshoring Trend3 ist die Nachfrage nach liechtensteinischen 
Strukturen nach wie vor gross.

Mit einem gut kapitalisierten Bankensektor und einer traditionsreichen Treu-
hand bilden Finanzdienstleistungen nach der Industrie den bedeutsamsten 
Industriesektor des Landes.4 Dies ist nicht zuletzt auf das flexible und vielfäl-
tige liechtensteinische Gesellschaftsrecht zurückzuführen. Seit Einführung 
des liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) im Jahre 
1926 ist die an den angloamerikanischen Trust angelehnte Treuhänderschaft 
(Trust) gemeinsam mit der Stiftung das wichtigste Vehikel zur Strukturierung 
und Verwaltung grosser Privatvermögen in Liechtenstein.

Während sich die Stiftung als eigentümerlose juristische Person problemlos 
in das kontinentaleuropäische Rechtsverständnis einfügt, stellt die spezifi-
sche Rechtsnatur des Trusts eine Herausforderung dar. Insbesondere bei der 
Betreuung von Kunden aus common‑law‑Jurisdiktionen hat der Trust jedoch 
Bedeutung erlangt.5 Mit der im 16. Titel des PGR geregelten Treuhänderschaft 
war Liechtenstein das erste kontinentaleuropäische Land, welches den Trust 
kennt und erfolgreich implementiert hat.6 In der über 90-jährigen Bestehens-
geschichte des Trusts haben Gerichte und Behörden ein Verständnis für die 
spezifische Rechtsmaterie entwickelt. In der Auslegung und Anwendung 
des verhältnismässig ausführlich kodifizierten Trustrechts spielt der für die 
liechtensteinische Rechtspraxis generell akzeptierte Rückgriff auf Literatur 
und Judikatur der wichtigsten Rezeptionsländer eine bedeutende Rolle, wobei 
die Spezifika des liechtensteinischen Trustrechts zu berücksichtigen sind.7 
Zudem ist auf das Haager Trustrechtsübereinkommen Bedacht zu nehmen.8 

Auch jenseits der Privatvermögensverwaltung spielt der Trust in Liechten-
stein eine besondere Rolle. Neben dem klassischen liechtensteinischen Trust 
kennt das liechtensteinische Recht das Treuunternehmen bzw. die Geschäfts-
treuhand gemäss Art. 932a §§ 1-170 PGR («TrUG») und die Kollektivtreuhän-
derschaft als reguliertes Fondsvehikel. Die Kollektivtreuhänderschaft ist, im 

2	 Credit Suisse Research Institute, S. 9 f.; The Boston Consulting Group, S. 5.

3	 Liechtensteiner Volksblatt, Chance für Liechtenstein durch Onshoring, 19.6.2019, S. 19.

4	 Amt für Statistik, Liechtenstein in Zahlen 2019, S. 38.

5	 Zu den Ursprüngen des Trusts siehe insbes. Biedermann, S. 104.

6	 Schurr, ZStV 2017, S. 12 f.

7	 Allgemein StGH 2007/026, LES 2005, 100. Zur Auslegung des Trustrechts spezifisch aber LES 2000, 148; 
StGH 2000/1.

8	 Haager Abkommen über das auf Trusts anzuwendende Recht und über ihre Anerkennung, siehe 
Schurr, FS-Roth, S. 769.

2

3

4
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Einklang mit der internationalen Strukturierungspraxis in diesem Bereich, 
eine der meistgenutzten Organisationsformen regulierter Fonds in Liechten-
stein. Das Treuunternehmen und die Kollektivtreuhänderschaft werden jeweils 
exkursorisch in den Kapiteln § 2 Was ist ein FL-Trust und § 3 Die Kollektivtreu-
händerschaft behandelt.

Trotz einer in den Art. 897 ff. PGR zum Ausdruck kommenden Präferenz für 
die Begriffe «Treuhandverhältnis», «Treuhänder», «Treugeber» und «Treugut» 
hat sich durch die Rezeptionsgeschichte des Trustrechtes und die vielgestalti-
gen Einflüsse in der liechtensteinischen Rechtspraxis keine einheitliche Termi-
nologie etabliert. Die Terminologie ist daher auch in diesem Praxishandbuch 
jeweils den Autoren überlassen.

II.	 Trust und Trustgovernance 

A.	 Der Trust 

1.	 Errichtung und anwendbares Recht 

Gemäss Art.  897  PGR entsteht das Treuhandverhältnis, also der Trust, zwi-
schen Treuhänder bzw. Trustee und Treugeber bzw. Settlor. Der Settlor wen-
det dem Trustee Treugut zu. Der Trustee, eine Einzelperson, Firma oder 
Verbandsperson, verwaltet und verwendet das Treugut im eigenen Namen 
zugunsten eines Begünstigten oder mehrerer Begünstigter bzw. Beneficiaries.9 
Das Treugut kann dabei aus beweglichem Vermögen, unbeweglichem Vermö-
gen oder Rechten bestehen.

Der Trust wird durch schriftliche Vereinbarung10 zwischen Settlor und Trustee 
begründet, welche als Treuhandurkunde bzw. Trust Deed bezeichnet wird.11 
Diese hat das Treugut (Certainty of Subject), die Absicht einen Trust zu errichten 
(Certainty of Intention) und die Begünstigten bzw. den Zweck des Trusts (Cer-
tainty of Object) zu enthalten, wobei hinsichtlich des Treugutes und der Begüns-
tigten die Bestimmbarkeit genügt.12 Eine einseitige Bestellung des Trustees ist 
möglich, wenn dieser den Trust schriftlich annimmt. Zur Errichtung des Trusts 
und dem notwendigen Inhalt der Trusturkunde siehe Kapitel § 2 Was ist ein 
FL-Trust.

9	 LES 1989, 3.

10	 Zum Schriftlichkeitserfordernis LES 1989, 3, Leitsatz 1c.

11	 Zur Rechtsnatur als «Vermögenswidmung» siehe Schurr, ZStV 2017, S. 14.

12	 LES 1989, 3. Leitsatz 1b; allgemein dazu Schurr, ZStV 2017, S. 15.; Biedermann, S. 441 ff.; Moosmann, 
S. 216 ff.

5

6

7
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Der Trust entsteht ohne Eintragung in das Handelsregister. Nach Art. 900 ff. 
PGR muss eine Eintragung in das Handelsregister oder eine entsprechende 
Hinterlegung aber erfolgen, wenn der Trust über ein Jahr lang besteht. Das 
Kapitel § 15 Der Trust und das Handelsregister vertieft diese Fragestellungen.

Als liechtensteinischer Trust gilt ein Trust dann, wenn die Trust Deed das 
liechtensteinische Recht ausdrücklich per Rechtswahl13 wählt oder in Erman-
gelung einer Rechtswahl der Trust der von einem liechtensteinischen Trustee 
bzw. einer Mehrheit liechtensteinischer Trustees verwaltet wird.14 Art. 931 PGR 
ermöglicht die Errichtung eines Trusts nach ausländischem Recht. In diesem 
Fall gelangen im Innenverhältnis die Bestimmungen des ausländischen Rechts 
und im Aussenverhältnis die Bestimmungen des liechtensteinischen Rechts zur 
Anwendung. Der Trust im internationalen Umfeld wird näher auch in den Kapi-
teln § 2 Was ist ein FL-Trust, § 11 Internationale Anerkennung des FL-Trusts 
und § 12 Trusts aus Schweizer Perspektive behandelt.

2.	 Settlor 

Settlor können ein oder mehrere natürliche oder juristische Personen sein. 
Die Trust Deed definiert im Rahmen des Art.  917 PGR die Bedingungen 
des Treuhandverhältnisses und den Zweck des Trusts näher. Fortlaufende 
Weisungsrechte des Settlors sind nach Art.  918 PGR unzulässig.15 Der Wille 
des Settlors, beispielsweise hinsichtlich der Vermögensverwaltung oder der 
Berücksichtigung von Begünstigten, kann bei Trusterrichtung in einem soge-
nannten «Letter of Wishes» festgehalten werden, welcher bei der Entschei-
dungsfindung zu berücksichtigen ist, das Ermessen des Trustees im Einzelfall 
jedoch unberührt lässt.16

Der Settlor kann sich nach Art.  907 PGR ein Widerrufsrecht vorbehalten, 
andernfalls der Trust unwiderruflich ist. In den Grenzen des Art.  910 Abs.  4 
PGR, der auf die Vorschriften über die Abänderung einer Stiftung verweist, ist 
der Vorbehalt eines Änderungsrechtes zulässig und ist auch durch das Landge-
richt im Ausserstreitverfahren eine Änderung des Trusts möglich. Die Rechts-
stellung des Settlors wird im Kapitel § 8 Der Settlor und im Kapitel § 2 Was ist 
ein FL-Trust näher beleuchtet.

13	 Die Rechtswahl ist sowohl nach Art. 930 PGR als auch nach dem Haager Trustübereinkommen (Art. 6) 
zulässig, siehe Schurr § 2, N 22. 

14	 Art. 930 PGR.

15	 Art. 918 PGR. Zur Teilnichtigkeit siehe LES 1991, 162, Leitsatz 1d; LES 1993, 12, Leitsatz 1j; LES 1998, 
119. Dazu Summer, S. 46. Wenaweser, S. 7 ff.; Bösch, S. 73 ff.

16	 Dazu Wenaweser, S. 14 f.
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3.	 Trustee und Treugut 

Der Trustee übernimmt die Vermögenswerte und verwaltet diese auf Basis der 
in der Trust Deed festgelegten Bedingungen. Die Bestellung mehrerer Trustees 
ist möglich, wobei die Geschäftsführung und Vertretung ohne abweichende 
Regelung gemeinsam erfolgt.17

Anders als in der Schweiz bedarf der Trustee grundsätzlich keiner Bewilligung. 
Es muss sich auch nicht um eine inländische Person oder Gesellschaft han-
deln, wenn ein Repräsentant gemäss Art. 239 PGR bestellt wird. Häufig sind 
Trustees jedoch liechtensteinische Treuhänder, die über eine entsprechende 
Bewilligung der liechtensteinischen Finanzmarktaufsicht verfügen18 und der 
Disziplinargewalt der liechtensteinischen Treuhandkammer unterstehen.19 Die 
Bestellung und Abberufung des Trustees und dessen Rechte und Pflichten wer-
den eingehend im Kapitel § 4 Der Trustee erörtert.

Zum Treugut gehören alle Vermögenswerte, die der Settlor dem Trustee über-
gibt, die Kraft des Gesetzes hierzu bestimmt sind oder mit Mitteln des Treuguts 
oder als Ersatz dafür erworben werden. Das Vermögen wird zugunsten von 
Begünstigten bzw. zu einem bestimmten Zweck verwaltet. Es ist nicht Bestand-
teil des persönlichen Vermögens des Trustees, sondern stellt ein getrenntes 
Sondervermögen dar. Dennoch lauten Rechte in Bezug auf das Vermögen des 
Trusts auf den Namen des Trustees, welcher bei der Verwaltung des Vermögens 
insbes. die Trustbestimmungen und gesetzlichen Bestimmungen einzuhal-
ten hat. Zu vertragsrechtlichen Aspekten der Geschäftsführung siehe Kapitel 
§ 9 Der Trust im Rechtsverkehr. Zur Vermögensverwaltung im Hinblick auf das 
Treugut siehe Kapitel § 4 Der Trustee.

Aufgrund der umfassenden Rechtszuständigeit des Trustees am Treugut 
kommt der Rechenschaftspflicht des Trustees im Rahmen der Trustgovernance 
grosse Bedeutung zu.20 Diese wird in Kapitel § 4 Der Trustee behandelt.

B.	 Begünstigte 

Der Trust wird in der Regel zugunsten individuell bestimmter bzw. bestimm-
barer Begünstigter errichtet. Das liechtensteinische Recht kennt überdies 
sogenannte Purpose Trusts, wobei das Trustvermögen einem bestimmten (i.d.R. 

17	 Art. 922 Abs. 3 PGR.

18	 Kernvoraussetzung dieser Bewilligung sind eine entsprechende Befähigung und Geschäftsorganisa-
tion und ein einwandfreier Leumund, siehe Treuhändergesetz (TrHG) vom 08.11.2013.

19	 Art. 62 ff. TrHG.

20	 Dazu Summer, S. 46 ff.
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gemeinnützigen) Zweck gewidmet ist. Die Begünstigtenstellung und Begüns-
tigtenrechte ergeben sich primär aus der Trust Deed und nur dispositiv aus den 
gesetzlichen Regelungen.21

Begünstigtenrechte sind ein «Schlüsselelement der ausgewogenen Foundation 
Governance»22. Die Rechtsstellung und Rolle der Begünstigten in der Trust 
Governance kann nach liechtensteinischem Trustrecht jedoch weitgehend pri-
vatautonom gestaltet werden. Die gesetzlichen Schranken eines Ausschlusses 
von Informations- und Kontrollrechten, insbes. von Ermessensbegünstigten, 
sind im Verhältnis zum angloamerikanischen Trustrecht, aber auch im Verhält-
nis zum liechtensteinischen Stiftungsrecht, weit. Die verschiedenen Arten von 
Begünstigten und deren Rolle in der Trust Governance werden ausführlich im 
Kapitel § 5 Die Begünstigten behandelt.

C.	 Protektor 

Auch ein Protektor kann in der Trust Governance eine bedeutende Rolle spie-
len. Es handelt sich dabei um ein zusätzliches Organ, das je nach Ausgestaltung 
über Informationsrechte, umfassende Entscheidungsbefugnisse oder bloss 
beratende Funktion verfügt. Funktion und Gestaltung des Protektorats werden 
in Kapitel § 6 Der Protektor vertieft.

D.	 Aufsicht 

Ein weiteres wichtiges Element im Rahmen der Trust Governance ist das Auf-
sichtsgericht, welches für die Begünstigten zur Ausübung der ihnen zukom-
menden Kontrollrechte erhebliche Bedeutung besitzt, aber im Rahmen des 
Art. 919 Abs. 6 PGR auch vom Trustee selbst angerufen werden kann. Gemäss 
Art. 929 PGR amtet das Landgericht bei eingetragenen Treuhandverhältnissen 
als Aufsichtsbehörde. Mit der Rolle des Aufsichtsgerichtes und den entspre-
chenden Verfahren aus Sicht der Praxis beschäftigt sich Kapitel §  7  Das Auf-
sichtsgericht im Detail.

III.	 Der Trust in der Strukturierungspraxis 

A.	 Diskretion 

Dem Trust kommt international in der Privatvermögensverwaltung eine her-
vorgehobene Stellung zu. Dies wirkt sich auf den national für Trusts beste-

21	 Schurr, PSR 2011/5, S. 21, 23.

22	 Schurr, PSR 2011/5, S. 21, 22.
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henden Rechtsrahmen aus. So unterwerfen die 4. Geldwäscherichtlinie23 und 
auch die – in Liechtenstein noch nicht umgesetzte – 5. Geldwäscherichtlinie24 
Trusts im Kontext des Verzeichnisses wirtschaftlicher Eigentümer einem Son-
derregime, welches sich im Verhältnis zu Gesellschaften durch erhöhte Dis-
kretion auszeichnet. Während Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern 
von Gesellschaften bereits nach der 4. Geldwäscherichtlinie nicht nur Behör-
den und Sorgfaltspflichtigen zugänglich sind, sondern generell allen Personen 
oder Organisationen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen können, sieht 
Art. 31 der 4. Geldwäscherichtlinie hinsichtlich dieser Daten für die wirtschaft-
lichen Eigentümer von Trusts nur ein behördliches Einsichtsrecht vor. Auch 
nach der durch die 5. Geldwäscherichtlinie veranlassten weitergehenden Öff-
nung des Registers ist zur Einsicht in die entsprechenden Daten über die wirt-
schaftlichen Eigentümer von Trusts der Nachweis eines berechtigten Interesses 
nötig. Liechtenstein hat mit dem VwEG, im Einklang mit der Geldwäschericht-
linie, ein Sonderregime für Trusts, Stiftungen und Anstalten, die dem Zwecke 
der privaten Vermögensverwaltung dienen (sogenannte «Anhang 2‑Rechtsträ-
ger»)25, geschaffen. Das VwEG wird im Zuge der Umsetzung der 5. Geldwäsche-
richtlinie einer Revision unterzogen.

Durch die Hinterlegung eines Trusts beim Handelsregister kann die Register-
publizität und damit das öffentliche Bekanntwerden sensibler Informationen 
über den Trust oder den Trustee vermieden werden. Auch dieser für den Trust-
standort wichtige Baustein der Diskretion steht derzeit jedoch politisch unter 
Druck.

Der Diskretion sind zuletzt auch professionelle Dienstleister verpflichtet. 
Handelt als Trustee ein liechtensteinischer Treuhänder, so unterliegt dieser 
im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit gemäss Art.  21 TrHG einer gesetzli-
chen Geheimhaltungspflicht und ist im Interesse der Kunden, unbeschadet der 
Zeugnis- oder Auskunftspflicht gegenüber den Strafgerichten, der Stabsstelle 
FIU und den Aufsichtsorganen, zur Geheimhaltung verpflichtet.

B.	 Nachfolgeplanung und Asset Protection 

Bei der Nachfolgeplanung stehen in der Regel der Erhalt des Privatvermögens 
im Familienkreis, die Verhinderung der Vermögenszersplitterung durch Erb-
gang sowie die Versorgung und die Absicherung von Familienmitgliedern 

23	 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015.

24	 Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018.

25	 Siehe auch Gesetz vom 06.09.2018 über das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer 
Rechtsträger (VwEG). Art. 31 Abs. 8 4. GwRL erlaubt die Anwendungen der Bestimmungen über Trusts 
auch auf andere Arten von Rechtsvereinbarungen, die in ihrer Struktur und Funktion Trusts ähneln.

21

22
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im Vordergrund. Der Trust erleichtert die Erreichung dieser Ziele. Der Settlor 
scheidet das Treugut aus dem Privatvermögen aus und führt es langfristig 
einem spezifischen Zweck zu. Während bei der Stukturierung als Personen- 
oder Kapitalgesellschaft die Kontrolle stets über die zum jeweiligen Zeitpunkt 
beteiligten Gesellschafter ausgeübt wird und eine Beschränkung der statuta-
rischen Rechte nur eingeschränkt möglich ist, erlaubt der Trust eine dauer-
hafte Regelung von Begünstigtenrechten und Governance. Vorbehaltlich der 
Anfechtungstatbestände ist das Vermögen dem Erbgang, aber auch dem Gläu-
bigerzugriff entzogen. Eine aufwändige Normierung von Übertragungs- und 
Kündigungsbeschränkungen ist nicht notwendig. Letztlich ist auch die Dauer 
eines liechtensteinischen Trusts gesetzlich nicht beschränkt.

Das liechtensteinische Recht erkennt die Vermögenssicherung im Grund-
satz als legitimen Strukturierungszweck an, zu dessen Erreichung sich das 
liechtensteinische Trustrecht im Rahmen der gesetzlichen Schranken spezi-
fisch eignet. Abhängig von der konkreten Gestaltung von Einfluss und Kont-
rollrechten, aber auch von Art und Zeitpunkt der Vermögensübertragung, ist 
Gläubigern des Settlors und der Begünstigten der Zugriff auf das Trustvermögen 
nur in engen Grenzen möglich. Die Grenzen dieser Gestaltungsfreiheit bilden 
insbes. Anfechtungstatbestände und das Strafrecht. Wesentliche Gestaltungs-
parameter einer wirksamen Asset Protection sind der Verzicht auf Einfluss und 
Widerrufsrechte des Settlors, die Einrichtung von spezifischen Protektoren-
rechten, die Rechtswahl und Gestaltung der Vermögensübertragung sowie die 
Ausgestaltung von Begünstigtenrechten.

Letztlich sind ausländische Entscheidungen in Liechtenstein nach wie vor nicht 
ohne weiteres vollstreckbar, da weder die Verordnung Nr. 1215/201226 noch 
das Lugano-Übereinkommen27 anwendbar sind. Zudem hat Liechtenstein von 
dem in Art. 23 des Übereinkommens über die Beweisaufnahme im Ausland in 
Zivil- oder Handelssachen vorgesehenen Vorbehalt Gebrauch gemacht, der es 
ermöglicht, sich vor entsprechenden Rechtshilfeersuchen mit Ausforschungs-
charakter («pre-trial-discovery») zu schützen. Derartige Rechtshilfeersuchen 
werden nicht erledigt.28 Fragen der Strukturierung und Asset Protection wer-
den in Kapitel § 10 Asset Protection praxisnah erörtert.

26	 Verordnung Nr. 1215/2012 vom 12.12.2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen.

27	 Lugano-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstre-
ckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen.

28	 Erklärung zu Art.  23 des Übereinkommens über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder 
Handelssachen.
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C.	 Besteuerung 

Aus steuerrechtlicher Sicht ist der Trust eine besondere Vermögenswidmung 
ohne Persönlichkeit und unterliegt als solche einem Besteuerungssystem, das 
sowohl internationalen Standards gerecht wird als auch attraktiv ist. Im Rah-
men der laufenden Besteuerung unterliegt der Trust – bis auf wenige Ausnah-
men – der Mindestertragssteuer.29 Die Vermögenswidmung und Zuwendungen 
können je nach Gestaltung des Trusts überdies Steuerfolgen auslösen, wobei 
jeweils eine stellvertretende Vermögensbesteuerung möglich ist. Das Kapitel 
§  13  Steuerliche Behandlung von Trusts stellt die Besteuerung von Trusts in 
Liechtenstein umfassend dar. Das Kapitel § 14 behandelt den Trust unter AIA 
und CRS.

29	 Art. 65 Abs. 1 SteG.
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